
 

  

 

  

 

                                                                                                                                                        IGS Hannover-Mühlenberg 
 

 Hannover, im Juni 2025 

 
 
 
Elternbeiträge für das LeoLab im 6. Jahrgang 
 
 
Bitte ignorieren Sie den vorangegangenen Brief „Informationen an alle Eltern und 
Erziehungsberechtigten für den Jahrgang 6 im Schuljahr 2025/2026“ von Mai 2025. Dieses 
Schreiben ersetzt das vorangegangene. 

 
 
Schulelternrat, Schulleitung und Schulvorstand der Leonore-Goldschmidt-Schule haben sich 
auf ein Pauschalausleihsystem mit gleichen Ausleihbeträgen in den Jahrgängen 5 –10 geeinigt. 
Da im LeoLab Schulbücher nur vereinzelt genutzt werden, wird der Elternbeitrag zur 
Schulbuchausleihe in erster Linie zur Anschaffung von Arbeitsmaterialien und für die 
Lernplattform Scobees genutzt. 
 
 
 

Der Überweisungsbetrag setzt sich folgendermaßen zusammen: 
 
 

  Vollzahler (100%) Reduzierter Beitrag (80%) 

Gebühr für Lernmittel 
(Scobees, Arbeitsmaterial) 

72,75 58,2 

Kopiergeld  10 10 

Gebühr für Digitalität (Apps, 
Duden, IServ, Anton) 

25 25 

Jahrbuch* 5 5 

Kulturabo  3,5 3,5 

  116,25 101,7 

*Das Jahrbuch der Leonore-Goldschmidt-Schule ist ein Teil unserer Schulkultur. Es blickt jährlich 
zurück auf eine Vielfalt schulischer Aktivitäten, Veranstaltungen und Kooperationen mit externen 
Partnern. Der Kauf des Buches  wird ausdrücklich vom Schulelternrat unterstützt. Der Preis pro 
Schüler*in beträgt 5,00 €.  

 
  



 

  

 

  

 

                                                                                                                                                        IGS Hannover-Mühlenberg 
 

 
Welchen Überweisungsbetrag müssen Sie bezahlen? 
 
 
Fall 1: Sie erhalten Leistungen vom Job-Center 
 

Wenn Sie Leistungen vom Job-Center (nach dem Sozialgesetzbuch SGB 2, 8, 12 oder Asylbewerbergesetz 
sowie Bundeskindergeldgesetz und Wohngeldgesetz) erhalten, legen Sie einen Leistungsbescheid* 
unbedingt bis zum  17. Juni  2025 vor(die BuT-Bescheinigung allein reicht nicht aus!)  und überweisen: 
 

43,50 € 

 
auf das Konto IBAN: DE4625 0501 8009 0044 9594  BIC: SPKHDE2HXXX mit dem 
Namen Ihres Kindes und der Nr. 16999. 
 
Bitte überweisen Sie bis zum 02. Juli 2025 und benutzen den beigefügten SEPA-
Überweisung/Zahlschein! 
*Die erforderlichen Bescheide können Sie persönlich an folgenden 5 Tagen abgeben: 

 Mittwoch, 11. Juni 2025  und Donnerstag, 12. Juni  2025    von 9:00 bis 15:30 Uhr          
Freitag,   13. Juni  2025  von 9:00 bis 13:00  Uhr 
Montag, 16. Juni 2025  und Dienstag , 17. Juni  2025    von 9:00 bis 15:30 Uhr          

         am  Abgabe-Fenster links neben dem Haupteingang (siehe Beschilderung) 

                   
 per E-Mail an    alexander.kulik@leogos.de 

 

 per Post  - bitte nur Kopien! – an Leonore-Goldschmidt Schule       
z.H. Herrn Kulik 
Mühlenberger Markt 1     
30457 Hannover 

 

 

 

Fall 2: Sie haben drei oder mehr schulpflichtige Kinder 
 

Bei Nachweis von drei und mehr schulpflichtigen Kindern zahlen Sie nur 80% Leihgebühr. 
Dazu müssen Sie Schulbescheinigungen für die Kinder vorlegen, die nicht an unserer 
Schule sind.   Die Abgabefrist zu den o.g. Zeiten ist ebenfalls der  17. Juni 2025 *. 
 
Überweisen Sie bitte 

101,70 € 

 
auf das Konto  IBAN: DE4625 0501 8009 0044 9594  BIC: SPKHDE2HXXX mit dem 
Namen Ihres Kindes und der Nr. 16999. 
 
Bitte überweisen Sie bis zum 02. Juli 2025 und benutzen den beigefügten SEPA-
Überweisung/Zahlschein! 
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Fall 3: Sie zahlen den vollständigen Betrag 
 

Bitte überweisen Sie bis zum 02. Juli 2025 
 

116,25 € 

 
auf das Konto  IBAN: DE4625 0501 8009 0044 9594  BIC: SPKHDE2HXXX mit dem 
Namen Ihres Kindes und der Nr. 16999. 
 
Bitte benutzen Sie den beigefügten SEPA-Überweisung/Zahlschein!! 
 
Wer diese Frist nicht einhält, entscheidet sich damit, alle Lernmittel rechtzeitig auf eigene Kosten zu 
kaufen und dafür zu sorgen, dass sie zum Schuljahresbeginn vorhanden sind. 

 
 
 
 
 
 

 


